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Abstract/Deutsch

Die vorliegende Studie beschäftigt sich in der Hauptsache mit der Frage, inwie-
weit die islamische Normlehre in klassischer und moderner Auffassung in der 
Lage ist, die Herausforderungen der Gleichstellung der Frau zu meistern und den 
Anspruch des universalen menschenrechtlichen Egalitarismus einzulösen. Sie 
bietet zunächst einen rechtlich-philosophischen Überblick über die Thematik 
und behandelt anschließend im Bereich des öffentlichen Rechts die Frage der 
Leitung des Staatswesens durch Frauen sowie im zivilrechtlichen Bereich die 
erbrechtliche Diskriminierung der Frau.

Die Dissertation setzt die Methode des Rechtsvergleichs auf der Mikro- und 
Makroebene ein und analysiert die internationalen und regionalen, z. T. islamisch-
geprägten Menschenrechtsdokumente. Auf der Grundlage historischer Tiefen-
schichtung entwickelt die Arbeit eine neue Theorie – die der Übertragung oder 
Vertagung – für die Interpretation des Korans und der prophetischen Sunna. Sie 
ermöglicht es, der Gleichstellung der Frau in der islamischen Normlehre Rech-
nung zu tragen, und leistet so einen Beitrag zum menschenrechtlichen Diskurs.

Abstract/English

The dissertation deals with the question whether Islamic normative doctrine in 
classical and modern understanding is able to meet the challenges of women’s 
equality and to fulfill the claim of egalitarianism of universal human rights. 

It first provides an overview of the topic from the perspective of legal philo­
sophy and then deals with the question of the leadership of the state by women in 
the area of public law and the discrimination of women in the area of civil law 
with regard to inheritance law. 

The dissertation uses the method of comparative law at the micro and macro 
level and analyses international and regional human rights documents, some of 
which are influenced by Islamic law. 

On the basis of historical stratification, the thesis develops a new theory for the 
interpretation of the Qurʼan and the prophetic Sunna, i. e. a theory of transcrip-
tion or adjournment. This method enables to take into account the equalization of 
women in the Islamic normative doctrine and thus contributes to the human 
rights discourse.
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Einleitung

I. Hinführung zur Problemstellung 

1. Menschenrechte, Religionen und Humanismus

Worin der Wert des Menschen begründet und worin seine Aufgabe in der Welt 
und sein Lebenssinn bestehen, sind grundlegende Fragestellungen. In jedem 
Jahrhundert hat jede Gesellschaft, jede Religion und jede Weltanschauung dies­
bezüglich eigene Antworten gefunden. Gleichwohl gab und gibt es in der Theo­
rie und in der Praxis doch auch zahlreiche geistesverwandte Antworten. Gottes­
ebenbildlichkeit (imago dei) im Judentum, Christentum1 und Islam2 und sowie 
das Konzept der Stellvertretung Gottes auf Erden (ḫalīfat Allāh fi-l-arḍ)3 bilden 
einen gemeinsamen Boden für eine normative Wertung des Menschen in seinen 
zwischenmenschlichen Beziehungen. So zielen die jüdisch-christlichen Zehn Ge­
bote und die islamischen sieben essenziellen Zielsetzungen, die unter anderem 
das Leben, die Würde, das Vermögen sowie den Schutz der Religion umfassen, 
auf einen ähnlichen Schutz der Rechtsgüter.4 Im Laufe der Zeit interpretierten 
allerdings manche Anhänger jener Religionen politisch motivierte Auseinander­
setzungen in ihren Heiligen Schriften als religiöse Pflicht und den ihnen zugrun­
deliegenden Rechtsschutz als Privileg der GlaubensgenossInnen. Demzufolge 
haben sie den Andersgläubigen diese Grundrechte verwehrt beziehungsweise 
diese zum Teil annulliert.5 Ein Konzept, welches das Potenzial für die Gleich­
stellung der DienerInnen Gottes auf Erden hat, wurde zu einer Grundlage der 
Ungleichheit und des Unrechts. Aufgrund dieser exklusivistischen Interpretation 
konnte das Verständnis von Gott und Religion beispielsweise in Europa alles 

1  Vgl. Genesis 1:26; Philippson (Übers.), in: Homolka/Liss/Liwak (Hrsg.), Die Tora, 2015, 
S.  81.

2  Entgegen der allgemeinen Annahme kommt Gottesebenbildlichkeit des Menschen in 
mehreren Hadith-Quellen vor. Vgl. dazu: The Hadith of the Prophet Muhammad           
                 at your fingertips.

3  Koran 2:30.
4  Für eine kontroverse Meinung zum Ursprung der Menschenwürde vgl. Osborn, Humanism 

and the death of God, 2017, S.  24–34.
5  Vgl. Exodus 32,27–28, Philippson 2015, S.  377; Al-Mawqiʿ, al-qiṣāṣ min al-muʾmin li-l-kāfir

الله صلى(
 )سلم و عليه
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andere als eine gemeinsame Basis für das friedliche Zusammenleben der Men­
schen bilden. 

In einer gewissen Übereinstimmung, wenngleich auch als Reaktion auf diese 
religionsbezogenen exklusivistisch interpretierten Konzepte entwickelte sich in 
Europa ein säkularer Humanismus, der den Menschen zum Zentrum des Welt­
geschehens machte und die traditionelle Hegemonie der Privilegierten in Bezug 
auf jene Grundrechte verdrängte.6 Dieses Menschenbild trug dazu bei, eine uni­
versale Sicht auf den Wert des Menschen zu entwickeln. Es kommt normativ in 
den frühesten Menschenrechtsdokumenten wie der französischen Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte von 1789 zum Ausdruck.7 Allerdings geht ihr die 
Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 voraus, die die 
Gleichheit der Menschen gottbezogen versteht und mithin die Grundrechte auf 
Gott zurückführt.8 Beide Menschenbilder, sowohl das säkulare als auch das reli­
giöse, liefen in ihrer Universalität im Endeffekt auf die Zurückweisung einer 
ungleichen Wertung der Menschen vor dem Gesetz hinaus.

2. Politische Rahmenbedingungen und disparate Entwicklungen  
in der muslimischen Welt

Trotz dieser beispielhaften Entwicklungen war die politische Agenda in großen Tei­
len der Welt noch lange weit entfernt von Gleichstellung und Grundrechtsschutz. 
Gleichheit war ein Privileg des „zivilisierten“ Menschen, und „unzivilisierte“ Men­
schen waren den „zivilisierten“ nicht gleich. Geprägt vom biologischen Darwinis­
mus9 sah der Westen keinen Widerspruch zur Menschenwürde, dass er die sog. 
barbarischen Völker, u. a. die muslimischen, mit Zwang zu „zivilisieren“ trachte­
te.10 Im Wiener Kongress (1815) fand diese Politik ihren völkerrechtlichen Aus­
druck, indem Europa – islamisch ausgedrückt – zum „Haus des Friedens“ und der 
Rest der Welt zum „Haus des Krieges“ erklärt wurde. In der Folge mussten immer 
mehr Territorien der Muslime unter der Doppelmoral solcher Allianzen leiden.11 

6  Vgl. Osborn 2017, S.  1–3.
7  Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte war ein Gegenkonzept zum Contract So­

cial von Jean-Jacques Rousseau, vgl. dazu: Jellinek, The Declaration of Rights of Man and of 
Citizens, 1901, S.  12.

8  Vgl. Jellinek 1901, S.  16.
9  Vgl. Osborn 2017, S.  24.
10  Charles Darwin selbst erhob keinen Einspruch gegen den englischen Kolonialismus, 

ganz im Gegenteil. Vgl. Osborn 2017, S.  35; Hawa, The Erasure of Arab Political Identity, 
2017, S.  10; Schulze, A Modern History of the Islamic World, 2000, S.  15.

11  Vgl. Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, 2009, S.  679. Michaela Wittinger schreibt: 
„Ein besonderes Charakteristikum der Scharia ist, dass sie ein göttliches Recht ist, das daher 
jedem von Menschen gemachten Recht überlegen ist. Dies könnte bedeuten, dass weltlich ge­
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Am Anfang des 20.  Jahrhunderts waren 80  % der gesamten muslimischen Po­
pulation von elf Kolonialmächten unterjocht. Frankreich kolonisierte Nord- und 
Westafrika, Großbritannien die arabische Halbinsel, Ägypten, Sudan, Nord- und 
Zentralindien sowie Malaysia. Zudem wurde Indonesien von den Niederlanden 
kolonisiert. Khanate in Zentralasien, u. a. Ostturkestan, waren unter russischer 
Herrschaft. Nach der Übernahme der Philippinien von Spanien besaßen auch die 
USA einen kleinen Teil der muslimischen Welt. Die unabhängigen Herrschafts­
gebiete waren das Osmanische Reich, Persien12 und das Sultanat von Marokko13, 
das allerdings im Jahre 1912 unter französisches Protektorat fiel.14

Die politischen Entwicklungen im 19. und 20.  Jahrhundert hatten zugleich 
eine Auswirkung auf die normative Situation in den islamisch-geprägten Län­
dern. Dadurch rückte auch die Frage der normativen Gleichheit ins Zentrum der 
Rechtsdebatte. So setzte um die Mitte des 19.  Jahrhunderts im Osmanischen 
Reich mit dem Hatt-ı Şerif von Gülhane (Tanẓīmāt, 1839) und dem Reformerlass 
Iṣlāḥāt (1856) ein Modernisierungs- bzw. Säkularisierungsprozess15 ein. Die 
muslimischen und nichtmuslimischen Untertanen des Reiches wurden im Be­
reich der öffentlichen Ämter, Besteuerung und Militärpflicht gleichgestellt und 
ein osmanisches Bürgertum geschaffen.16 Zudem vermochten Intellektuelle und 
Politiker wie Namık Kemal (1840–1888) und Midhat Pascha (1822–1884) Sul­
tan Abdulhamid II. im Jahre 1876 zu bewegen, eine Verfassung und folglich ein 
Parlament ins Leben zu rufen.17 Zwei Jahre später wurde jedoch das Parlament 
vom Sultan geschlossen.18 Im Jahre 1906 erfolgten die erste Verfassung und das 

setztes internationales Recht, einschließlich der Menschenrechte, von vorneherein nur nach­
rangig sein können, denn die Konzepte des Gebietes des Islams und des Krieges sind mit dem 
(modernen) Völkerrecht unvereinbar.“ Vgl. Wittinger, Christentum, Islam, Recht und Menschen­
rechte, 2008, S.  52. 

12  Dass Schulze Afghanistan zu diesen Ländern zählt, sollte hinterfragt werden. Afghanistan 
wurde erst im Jahre 1919 von der britischen Kolonialmacht vollkommen unabhängig. Vgl. 
Constitutional History of Afganistan.

13  Vgl. Schulze 2000, S.  23.
14  Vgl. Otto, Sharia Incorporated, 2010, S.  622.
15  Neue Gesetze, die unabhängig von der islamischen Normenlehre verabschiedet werden. 
16  Vgl. Azak, Islam and Secularism in Turkey, 2010, S.  3. Diese Art von Reformen wird im 

Osmanischen Reich als „ʿurf/örf“ oder „qānūn nāma/kanunname“ bezeichnet. Kanunnames 
sind öffentlich-rechtliche königliche Gesetze der osmanischen Sultane, zumeist im Bereich der 
Rechtsgebiete Strafrecht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht und Finanzrecht. Einige Autoren se­
hen sie als säkular, die Sultane als Teil der islamischen Scharia an. Der Verfasser dieser Arbeit 
ging in einer früheren Publikation auf dieses Thema näher ein. Vgl. Gülen, Kein Zurück von 
der Demokratie, Mercan/Kardas (Hrsg.), 2018, S.  115.

17  Vgl. Bâli, in: Crote/Röder (Hrsg.), Constitutionalism, 2016, S.  785 (800).
18  Al-Khasawneh, in: Crote/Röder (Hrsg.), S.  123 (144). Vgl. Cesari, What Is Political Is­

lam?, 2018, S.  18.
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erste Parlament im Iran.19 1908 erfolgte sodann die zweite Verfassung und Erfah­
rung mit der parlamentarischen Monarchie im Osmanischen Reich.20

1918 brach das Osmanische Reich zusammen. Auf seinem Territorium ent­
standen später insgesamt 64 Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölke­
rung. 21 Die Reformen, die im Osmanischen Reich im öffentlich-rechtlichen und 
zivilrechtlichen Bereich durchgesetzt worden waren, beeinflussten nur die junge 
türkische Republik,22 während weite Teile der muslimischen Welt weiterhin un­
ter dem Joch des Kolonialismus zu leiden hatten.23 

In der Türkei entstand eine Republik (1923) mit laizistischer Verfassung, die 
die Religion einem Präsidium für Religiöse Angelegenheiten (Diyanet İşleri 
Başkanlığı) unterstellte und einen immer größeren politischen Druck auf sie aus­
übte. Sie setzte die Tradition der Adaption der westlichen Kodifizierungen wäh­
rend des Osmanischen Reiches fort und implementierte diese nicht nur im öffent­
lich-rechtlichen Bereich wie dem Strafrecht, sondern auch in den Personalstatu­
ten des säkularen Rechts, die sie mit kleineren Modifikationen 1926 von der 
Schweiz übernahm.24

Dagegen hob König Abd al-Aziz von Saudi-Arabien (1876–1953) im Jahre 
1927 alle von Osmanen eingeführten Gesetze als „Menschenwerk“ auf.25 Die 
Verfassung des saudischen Königreichs von 1992 definiert das Land als arabisch-
islamischer Staat, dessen Religion der Islam ist.26 Die Quelle des Rechts ist die 
islamische Scharia.27 Im Gegensatz zu vielen anderen islamisch-geprägten Staa­

19  Vgl. Banisadr/Rezaei, in: Crote/Röder (Hrsg.), 2016, S.  817 (826).
20  Vgl. Al-Khasawneh, in: Crote/Röder (Hrsg.), 2016, S.  124.
21  Vgl. Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi; Schulze 2000, S.  48.
22  Der Grund für die Belebung der Scharia-Gesetzgebung ist das Auftauchen der National-

Staaten in der islamischen Welt. Vgl. Cesari 2018, S.  14.
23  Vgl. Otto 2010, S.  27.
24  Vgl. Kocak, in: Otto (Hrsg.), Sharia Incorporated, 2010, S.  231 (241–245).
25  Vgl. Van Eijk, in: Otto (Hrsg.), 2010, S.  141 (144).
26  Vgl. Van Eijk, in: Otto (Hrsg.), 2010, S.  156.
27  Vgl. Van Eijk, in: Otto (Hrsg.), 2010, S.  157. „Scharia“ kommt zwar einmal als Wort, je­

doch nicht als Begriff im Koran vor. In Sure 13:21 als Verb im Sinne der Festlegung einer Re­
ligion, in Sure 5:48 im Sinne von „breiter Weg“, „Vorgehensweise“, „Tradition“. Der Begriff 
Scharia umfasst in der klassischen Literatur alles, was die Religion betrifft, einschließlich der 
Glaubenslehre (ʿaqīda), der gottesdienstlichen Handlungen (ʿibāda) oder eben der rechtlich-
normativen Handlungen (muʿāmalāt) sowie der Ethik (aḫlāq). Die Verwendung des Begriffs ist 
umstritten. Weil er als umfassender Begriff u. a. als Synonym für die islamische Religion im 
Ganzen verwendet wird, bevorzugt der Verfasser dieser Arbeit zumeist den Begriff „islamische 
Normlehre“, um Missverständissen vorzubeugen. Denn der Bezug der jeweiligen Dokumente 
auf die islamische Scharia umfasst lediglich normative Aspekte der islamischen Religion. Vgl. 
Otto, Sharia and National Law in Muslim Countries, 2008, S.  7–8. Des Weiteren wird das Wort 
Scharia in der Literatur auch für christliches und jüdisches Recht verwendet. Vgl. Schulze 
2000, S.  9; Gülen 2018, S.  171.
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ten wurde bzw. wird das Strafrecht der klassisch-islamischen Normlehre tatsäch­
lich angewendet.28

Zwischen der Türkei und Saudi-Arabien reihten sich andere Länder, was ihr 
Verhältnis des positiven Rechtes zur islamischen Normlehre angeht folgender­
maßen ein: (a) säkulare Staaten, wie zentralasiatische Staaten u. a. Kazachstan 
und westafrikanische Staaten wie beispielsweise Mali. (b) Staaten mit einem ge­
mischten System wie Pakistan, Ägypten oder Malaysia29. (c) Staaten, die sich 
lediglich auf die klassisch-islamische Normlehre berufen, wie der Iran und eini­
ge Golfstaaten.30

Der Bezug auf die islamische Normlehre in den muslimisch geprägten Staaten 
erfolgte auf internationaler und nationaler Ebene. Auf der nationalen Ebene fand 
die islamische Normlehre sowohl in der Verfassung als auch in der einfachen 
Gesetzgebung ihren Ausdruck. Diese Bezugnahme stellt, wie unten dargestellt, 
eine große Herausforderung für die normative Gleichheit dar. 

3. Islamische Normlehre auf internationaler Ebene

Der Bezug auf die islamische Normlehre auf internationaler Ebene wird in dieser 
Arbeit im Abschnitt „Scharia-Vorbehalte der AEMRI und ihr Gleichheitskonzept“ 
auf S. 88–92 diskutiert. Dokumente wie die Kairoer Erklärung der Menschen­
rechte im Islam, die Römische Erklärung der Menschenrechte im Islam, die 
AEMRI, die Islamische Charta und die Arabische Charta enthalten einen mittel­
baren oder unmittelbaren Bezug auf die islamische Normlehre. Gegen viele inter­
nationale Konventionen werden immer wieder sog. Scharia-Vorbehalte erhoben.31

4. Islamische Normlehre auf der Verfassungsebene

Auf der Verfassungsebene nennen sich Länder wie Marokko, Afghanistan, der 
Iran und Pakistan „islamische Staaten“. Verfassungen anderer Staaten islami­
scher Prägung wiederum enthalten Klauseln, die besagen, dass ihre Staatsreli­

28  Vgl. Van Eijk, in: Otto (Hrsg.), 2010, S.  166.
29  Malaysia verfügt beispielsweise über ein duales Gerichtssystem, welches auf der Rechts­

wissenschaft des Islams (Fiqh) basiert. Einige Gerichte dieses Systems sind lediglich für Mus­
limInnen zuständig und behandeln von der Bundesverfassung nicht geregelte Angelegenheiten 
wie Eheverträge, Stiftungen, Schenkungen, Erbfälle und Straftaten. Malaysia, das aus 13 Bun­
desländern besteht, verfügt über eine föderale Rechtsprechung und 14 unterschiedliche Fiqh-
basierte Gesetze. Vgl. Anwar/Rumminger, in: Saeed (Hrsg.), Islam and Human Rights, Bd.  II, 
2012, S.  544 (582).

30  Vgl. Otto 2008, S.  8–9.
31  Vgl. Mahmoudi, in: Crote/Röder (Hrsg.), 2016, S.  535 (543).


